
 

ERKLÄRUNG ÜBER DIE ENTRICHTUNG DER STEMPELGEBÜHR 
Im Sinne der Artt. 46 e 47 DPR Nr. 445/2000 

 
 
 
Der/die Unterzeichnete 
Vor- und Nachname: _______________________________________________________________ 
Geboren am ____________ in _______________________________________________________ 
Wohnsitz in _______________________ Str./Platz _______________________________________ 
 
Im Voraus informiert und in Kenntnis gesetzt über die strafrechtlichen Sanktionen nach Art. 76 del 
D.P.R. Nr. 445/2000 für falsche Urkunden und Erklärungen, 
 

ERKLÄRT 
 
dass die Verpflichtung zur Entrichtung der Stempelgebühr nach Art. 3 des DM 10. November 2011 
(ex DPR 642/1972) erfüllt wurde und dass die vorliegende Stempelmarke 
 
Stempelmarkenwert € 16,00 
Kennnummer: ________________________ 
Datum: _________________  
 
Ausschließlich für diese Verwaltungsinstanz verwendet wird: 
 

 
 

ERKLÄRT ZUDEM 
 

• die Stempelmarke annulliert zu haben (durch Angabe des Datums des Antrages auf 
derselben) und sich zu verpflichten, das Original zusammen mit dem Antrag für etwaige 
Kontrollen seitens dieser Verwaltung aufzubewahren. 

• sich darüber im Klaren zu sein, dass es in der alleinigen und unmittelbaren Verantwortung 
des Unterzeichneten liegt, eine Stempelmarke für jede einzelne Instanz zu verwenden, und 
dass es daher nicht möglich ist, die gleichen Daten einer Stempelmarke für verschiedene 
Instanzen anzugeben oder die gleichen Identifikationsdaten der Stempelmarke für 
verschiedene Instanzen mehrmals zu verwenden.  
 

 
Der/die Erklärende      Datum 
 
 
_________________________________  _______________________ 
 
Vorliegende Erklärung ist (entweder handschriftlich oder digitl) zu unterzeichnen und es ist eine 
Abschrift des Personalausweises/Reisepasses beizulegen. 
 
 



Datenschutzhinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten –  

Antrag auf Löschung der Eintragung 

 Aufklärung der/des Betroffenen im Sinne der geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten 

Rechtsinhaber der 

Datenverarbeitung 

Rechtsinhaber der Datenverarbeitung ist die Kammer der Krankenpflegeberufe der Autonomen Provinz Bozen (OPI), mit 

Sitz in Bozen, Pfarrhofstraße 4.   

Datenschutzbeauftragter 

(DPO) 

Der Rechtsinhaber hat den Datenschutzbeauftragten (DPO), in Person von Dr. Lorena Caputo, ernannt; er kann unter der E-

Mail-Adresse dpo.opibz@lorenacaputo.it kontaktiert werden. 

Zweck der Verarbeitung 
Ihre im folgenden Formular erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Löschung der Eintragung 

erhoben und gespeichert. 

Rechtsgrundlage Staatsgesetze und –verordnungen 

Konsequenzen im Falle einer 

Verweigerung 

Falls Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht mitteilen, kann der Rechtsinhaber Ihren Antrag nicht bearbeiten.  

Sonstige Datenempfänger 

und Datenweitergabe an 

Dritte 

Wird Ihrem Antrag stattgegeben, werden Ihre personenbezogenen Daten dem Nationalen Dachverband der Kammer der 

Krankenpflegeberufe mitgeteilt, ebenso wie folgenden öffentlichen Institutionen, denen bestimmte gesetzlich definierte 

Aufgaben zukommen: Gesundheitsministerium, Generaldirektion der Gesundheitsberufe und der Humanressourcen des 

Nationalen Gesundheitssystems SSN, Arbeits- und Sozialministerium, Justizministerium, Bildungsministerium, Präsident/in 

des Nationalen Dachverbandes OPI, ENPA (Ente nazionale di Previdenza ed Assistenza), Regierungskommissar, 

Landeshauptmann von Südtirol, Südtiroler Landesrat für Gesundheitswesen, Präsident/in des Zivil- und Strafgerichtes von 

Bozen, Staatsanwaltschaft von Bozen, Quästor von Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Direktoren/innen der Südtiroler 

Gesundheitsbezirke sowie alle Berufskammern der Krankenpflegeberufe OPI.  

Ihre personenbezogenen Daten werden außerdem auch der Gesellschaft ST Post GmbH weitergeleitet, mit der der 

Rechtsinhaber für die Entsendung der Einberufung der Versammlung und die jährliche Einzahlung des Mitgliedsbeitrages 

zusammenarbeitet. 

Datenweitergabe in Nicht-

EU-Länder 

Es ist keinerlei Weitergabe personenbezogener Daten an Nicht-EU-Länder vorgesehen. 

Aufbewahrungsdauer der 

Daten 

Der Rechtsinhaber der Datenverarbeitung gewährleistet die Aufbewahrung des ausgefüllten Antragsformulars über für die 

gesamte gesetzlich vorgesehene Dauer; dabei gilt der Grundsatz, dass die Datenverarbeitung nicht über die für die 

Umsetzung der entsprechenden Zwecke notwendige Zeitdauer hinausgehen darf.  

Nach Ablauf besagter Frist werden die Daten anonymisiert und ausschließlich zu statistischen Zwecken verwendet.  

Zugriffs- und 

Beschwerderecht 

Durch ein einfaches Schreiben an info@opibz.it sind Sie berechtigt: 

• die in diesem Dokument enthaltenen Informationen erneut anzufordern; 

• das Vorliegen und den Zugriff auf Sie betreffende Daten zu überprüfen bzw. zu beantragen; 

• die Aktualisierung und Ergänzung Ihrer Daten zu beantragen; 

• die Löschung der personenbezogenen Daten zu beantragen, unbeschadet des Rechts des Dateninhabers auf 
Aufbewahrung der Daten; 

• die Mitteilung der eventuell vom Inhaber aufbewahrten Daten oder die Übergabe einer Abschrift derselben zu beantragen. 
Wenn Sie sich durch die Datenverarbeitung in Ihren Rechten verletzt fühlen, können sie beim Datenschutzbeauftragten 

DPO Einspruch erheben (durch ein entsprechendes Schreiben an die E-Mail-Adresse dpo.opibz@lorenacaputo.it) , oder 

durch eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde. 

Zur Ausübung der obengenannten Rechte kann die Rechtmäßigkeit Ihres Antrages nach entsprechender Feststellung Ihrer 

Identität geprüft werden.  

 
Für die Kenntnisnahme: 
 
Datum: _______________ Unterschrift des Antragstellers  ________________________________________ 
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